
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1798)

Artikel: Commissionalbericht des grossen Rathes über die Bürgerrechte

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-543142

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-543142
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Schlumpf ficht auch die Redaktion fur höchst
wichtig an, und will, daß sie so sey daß sie

allenthalben verstanden werde. Er glaubt, so

lange die Gemeindsgüter hinreichen, sollen sie auch

;u den Gemeindsausgaben gebrcnrcht werden, und da
in seinein Kanton verschiedne Arten von Gemeinds-
gütcrn sind, so fodert er besonders die bestimmte Treu-
nung der Gemeindsgitter von den Burgerg liter»,
welche leztere einzig bestimmtes Eigenthum der Theil-
Haber seyn können.

Erlach er stimmt ganz dem Protokoll bei, in-
dem es sehr billig ist, daß wenn einer das Süße,
welches an einem Ort ist, genießen will, er auch das
Saure tragen helfe.

Rellstab bedauert, daß durch den gestrigen Be-
schluß der Lokalitatsgeist so sehr unterhalten werde:
Die Redaktion von Kühn kann er gar nicht anueh-
men: durch sie würden die Hintersassen gezwungen
auch die Kirchen und Schulen da unterhalten zu helfen,
wo. eigne Fonds hierzu ausschließlich bestimmt sind:
also wenn man durchaus beim gestrigen Schluß blei-
ben will, so stimmt er für die Redaktion des Protokolls.

Graf hört ungcrne hier in dieser Versammlung
von Hintcrsaßen und Beisaßen sprechen: er will, wie
Schlun'.pf, das eigentliche Burgergut von den Ge-
meindsgütern trennen, und diese für die Gemeinds-
ausgaben beibehalten, ohne daß die s. g. Hintersäßen
zahlen, ausgenommen in dem Falle, da Sie Gemeind-
guter dazu nicht hinreichend waren: Kuhns und
Kochs Grundsatze findet er zu städtisch und der Kon-
stirution gänzlich zuwider.

Trösch Host, ein grosser Theil der Gemeindgüter
der souverain gewesenen Städte werde der Art gemäß
wie sie zusammengebracht wurden, zu Staatsgut ge-
macht werden; übrigens stimmt er dem Protokoll bei.

Wyder beharret auf seiner Meinung und schlagt
eine neue Redaktion vor, welcher zufolge die Hinter-
fassen in dem Fall, wenn die Gemeindsgitter fur die
Gemeindsausgaben nicht hinreichen, gleich den Bür-
gern zu diesen beitragen sollen.

H über wünscht Koch Glück, daß er seinen
Kopf wieder gefunden hat, und uns so gut mathema-
tisch beweisen konnte, daß man nicht in aller Strenge
bei den bisherigen Rechten bleiben könne. Er kennt
nur zweierlei Eigenthum; öffentliches Eigenthum und
Privatcigenthum. Gemeindgürer nun, die zu einem
bestimmten Hweck vorhanden sind, können nicht als
Privatcigenthum angesehen werden; andere Gemeind-
güter hingegen, die wirkliches Privateigenchum sind,
sollen dieses auch bleiben. Uebrigens finde ich kei-

neswegs, daß es der Versammlung zur Unehre ge-
reiche, so lange über diesen Gegenstand zu berathen;
wir haben zwei bestimmt verschiedene Meinungen und
der Gegenstand ist wichtig genug, um diese Meinuu-
gen mit Sorgfalt und zugleich seinem Gewissen zu-
folge auch mit Beharrlichkeit zu vertheidigen; den
Städten aber find ungerechte Vorwürfe gemacht wor-

den, denn viele vol; ihnen habe« ans dem Sack ihrer
Bürger Gegenstände an sich gekaust, die sie nun dem
Staat als Staatsgut ganz unbedingt vorgegeben haben.
Kuhns Redaktion ist auch in der Rüksicht verwerft'
lich, weil ein Hintersäß in einer Gemeinde eigentlich
den Genuß bezahlen soll, den er in derselben hat/
und dieser nicht im Verhältniß mit seinem Vermögen
steht; überhaupt ist jede Vermögenssteuer an sich selbst
schon schädlich, denn nur die Quellen des Vermögens
sollen eigentlich mit Auflagen belegt werden; endlich
fodert er Rükweifung des §. in die Commission, um
eine neue Redaktion zu entwerfen. Dieser leztere
Anrrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung im 174. Stük.)

Commissionalvericht des grossen Rathc5
über die Bürgerrechte.

1.

Die Glieder der Gemeinden, welche bisher unter
dein Namen von Bürgern solcher Gemeinden ein er-
laustes, geschenktes oder angcerbtes Recht auf Ge-
meind, und Armengütec gehabt haben, sollen dasselbe
noch ferner ungestört behalten.

2.

In denjenigen Städten, welche ehemals die Sou?
verainität besaßen, werden diejenigen "Güter, wel-
che dem Staat gehörten, von den eigentlichen Ge-
meindgütern unterschieden, da die erster» der Rep«
blik zugefallen sind.

Z.

Derjenigen Gesellschaft in jeder Gemeinde, welche
das Eigenthumsrecht auf das Gemeindgut hat, liegt
die Pflicht der Unterhaltung und Unterstützung derje-
nigen Armen ob, welche Antheilhaber dieser Geineinds-
güter sind.

4.
Diese gleiche im Zten Artikel bezeichnete Gesell-

schaft ist schuldig, diejenigen Glieder derselben, wel-
che nach den vorhandenen Civilgesetzen in dem Falle
sind, mit Vögten (Vormünden) oder Curatoren ver-
sehen zu werden, mit solchen zu versehen, über diese

Vögte zu wachen, ihnen bei Führung der Vogteieir
mit nöthigem Rath und Autorisation an die Hand zu
gehen, sie zu Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten,
und überhaupt das Vormundschaftswesen unter derje-
nigen Oberaufsicht einer hohem Gewalt zu leiten,
welche das Gesetz bestimmen.

5.

Jede dieser Gesellschaften ist hingegen den Min-
derjährigen oder Bevogteten f»r die sichere Verwal-
tung ihres Vermögens verantwortlich.

6.

Die ehemaligen Gemeind- oder Orts-Bürger?
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»echte bestehen von nun an durchaus in nichts weiter,
als was ihnen diese fünf ersten Artikel gestatten; alle
übrigen an dem Begriff vom Bürgerrecht bisher vcr-
knüpften Vorzüge und Rechte sind und bleiben von
nun an zernichtet und aufgehoben.

Jeder, welcher nach dem iy. und 20. Art. der Kon.
siitution ein helvetischer Staatsbürger ist, kann in der
ganzen helvetischen Republik ungehindert seinen Er
»verb suchen und treiben, sich niederlassen und ankau

fcn; auch genießt er durchaus die nemlichen Rechte
wie die Antheilhaber des Gemeinde und Armenguts
ausgenommen diejenigen, welche diesen leztern in den
fünf ersten Artikeln ausschließlich vorbehalten sind.

8.

Jeder helvetische Staatsbürger, der sich in einer
Gemeinde niederlaßt, muß die Anzeige davon der Mm
nizipalitat dieser Gemeinde eingeben, welche verpflicht
tet ist dieselbe in seiner EKgenwart in das Protokoll
ZU wagen, damit er in solcher Gemeinde nach Verlauf
von fünf Jahren zu der Ausübung der politischen
Bürgerrechte fähig sey.

Gemeindegnts verwendet wird, sollen diejenigen Ein-
wohner, welche nicht Antheilhaber des Gemeindegnts
sind, für ihren Betrag jahrlich eine maßige, bestimmte
Anlage bezahlen, welche von den Berwaltungskammern
in jeder solcher Gemeinde ihres Kantons nach Vtt-
haltn iß bestimmt wird, doch soll dieser Betrag »it
die Summe von L> 8. übersteigen.

Es ist durchaus demjenigen Theil der Kememde,
der die Antheilhaber des Gemeiud - und Armenguts
ausmacht, nicht gestattet, irgend einen Einwohner der

kein Antheilhaber des Gemeiud - und Armenguts ist,
aus welchem Vorwand es auch seyn möchte, aus der

Gemeinde zu vertreiben.

i4>

Für jede Gemeinde soll die Summe des Einkauft

gtlds für das Anthcilrecht am Gemeint» t und Armem

gut zum voraus bestimmt und festgefezr werden.

iZ.
Dieses Einkaufsgeld soll mit dem Werth der

Gemeint» - und Armenguter im Verhältniß stehen, an

welche der einkaufende Bürger durch diesen Einkauf

Anspruch bekömmt.

IS.

Jede Gemeinde, welche Gememdt nnd Armeugut

Er soll nicht gehalten seyn irgend eine persönli-
che Beisteuer zur Verpflegung der Armen der Get
meinde, wo er sich aufhält, noch für das Vormund-

.schaf.swesen oder für die Verwaltung der Gemeindtlbesüt^nmß àn jèà
mid Armenguter derselben zu leisten, «m Aâ^fme Mthcilhbaer dieses Gememdt und Armengms anncht

men, sobald er solches fodert, und das bestimmte

Einkaussgeld baar ausbezahlt.

solche Beisteuer unter den Antheilhabern des Gememdt
«nd Armenguts statt findet.

10.

Er ist aber schuldig im Fall je eine solche Bei-
fieuer an demjenigen Orte, wo er Antheilhaber des
Gememdt und Armenguts ist, statt hatte, immer an
diesem Orte seinen Beitrag wie jeder andere Antheil-
yaber zu leisten.

11. <

Hingegen soll jeder Einwohner alle Beschwerden
wie ein Antheilhaber des Gemeint» - und Zlrmcuguts
und in dem gleichen Verhältniß wie dieser tragen hel-
fen, diefüc öffentliche Anstalten indem Falle aufge-
legt werden, wenn der Abtrag des GemeindgutS mchtj,,„Tabelle dieser. Eèà-fsgîld-r von jeder dersc.be«

dazu hinreichen sollte, weil er selbige >v.e der b.zlerc Direktorium zur Genehmigung vorgelegt weroe.

17.
Es bleibt einer solchen Gemeinde unbenommen,

das Antheilcecht an ihren Gemeint»- und Armengn,"w
jedein helvetischen Bürger zu schenken, oder um eine»

geringern Ankaufspreis zu ertheilen.

18.

Die Verwâungskammern sollen das Einkaufs
geld für das Autheilrecht au den Gemeiud- und ^
meitgütelii, ju jeder Gc-neinde ihrer Kantone ssm

voraus festsetzen und besiin.uen, jedoch soll chie.

benutzen kann; zum Beispiel fur deil Unterhalt von
Straßen, Brücken, Pflaster, öffentlichen Bemmen,
Keueranstalten, Schulen und dergleichen, wenn nein-
llch diese Bedürfnisse durch Beisteuer der Bewohner
einer Gemeinde bestricken werden müssen.

12.

An denjenigen Orten hingegen, wo zu dergleichen
Unkosten eine Summe des ohne Beisteuer vorhandenen

19.

?u dem Ende sott ihnen jede Gemeinde em

»zeichniß eingeben, welcher Genuß mir dem
l recht an den Gemeiuvgütern verbunden ic>)/

ssch die Gemeiud - und Amwngittcr ^ Gememv
la à, und wie hoch die Gemeinde selbst den Emra

preis schütze.
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